
 

  

 

 

 

Stadt Coswig (Anhalt) 

 

 

Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

Vorlage-Nr: 
 
Aktenzeichen: 

Datum: 

Einreicher: 

Verfasser: 
 

COS-BV-422/2011/3 
 
 

01.10.2012 

Bürgermeisterin 

Fachbereich Finanzen 

Betreff: 

Beitrittsbeschluss - 2. Nachtragshaushalt 2012 

Beratungsfolge Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

16.10.2012 Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt)       

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) tritt den Verfügungen (Punkt 2 – Punkt 4) der 
Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg vom 28.09.2012 zur  
2. Nachtragshaushaltssatzung bei. 
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Beschlussbegründung: 
 
 
- Anlage 1: Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg vom 

28.09.2012 
 
Mit dem Beitrittsbeschluss verändert sich die durch den Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) 
am  24. Juli 2012 beschlossenen Haushaltssatzung in nachfolgenden Paragrafen: 
 
§ 2 Die vorgesehene Kreditaufnahme wurde versagt und wird damit neu auf 0 festgesetzt 
 
§ 4 Kassenkredit 
  Der Höchstbetrages bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird  
 von 6.500.000,00 EUR  auf neu  10.900,000,00 EUR festgesetzt. 
 
- Anlage 2:  2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 (nach Beitrittsbeschluss) 

 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA:  X   NEIN:  
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
Bemerkungen:   
 

 

 
Anlagen:  
- Anlage 1:  

Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Wittenberg vom 28.09.2012 
- Anlage 2:   

2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 (nach Beitrittsbeschluss) 
 
 

 
 
          Hatton               Berlin 
Vorsitzender des Stadtrates      Bürgermeisterin  


	FLD_NameGR
	FLD_VONAME
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

